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. der Anfrage der Abgeordneten REGENSBURGER 

und Genossen an die Frau Bundesminister 
. für Gesundheit und Umweltschutz betreffend 

Lagerung ·von Atommüll(Nr~ 436/J'=NR!1976) 

In der· gegenständlichen Anfrage werden an mich folgende 
Fragen gerichtet~ 

~D1) Welche Studien wurden seitens des Bundesministeriums 
ftir Gesundheit und Umweltschutz bezüglich der Lagerung von 
Atommüll in Auftrag gegeben? 

2) Welche PerSOllen bzwö Institutionen vrurden mit' diesen 
Arbeiten betraut? 

3) Welche Ergebnisse ha.ben diese Studien gebracht? 

4) Sind sie bereit den Anfragestellern die~e Studien 
voll~nhaltlich zur Verfügung zu stellen? . 

5) Welche Schlüsse werden Sie aus diesen Untersuchungen 
ziehen? 

6) Welche Standorte wurden bereits konkret zur Lagerung 
von Atommüll ins Ausge gefaßt? 

'7) Was haben Sie un'ternommen bzw~werden Sie unternehmen ll 

um die Bevölkerur~9 der für die Lagerung von Atommüll- in 
Aussicht genommenen Gebiete~ ausreichend über diese Vorhaben 
zu informieren?eo 

In Beantwort1.mg dieser Anfrage teile ich mit: 
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Die Frage der Endlagerung radioaktiver Ab~älle ist im 

Bundesministerium für Gesundheit und.Umweltschutz Gegenstand 
eingehender Überlegungene Es ist verständlich, daß sich auch 
die Öffentlichkeit damit sehr beschäf·t;igt~ 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
ist im Sinne des Strahlenschutzgesetzes unbestreitbar auch 

..... 

für den Ges'~dheitsschutz im Zusammenhang mit der Errichtung 
einer Endde1)Onie für radioakti venMi:ll zuständige Anlagen 
dieser Art dürfen nur ,betrieben werden, wenn die Bewilligungbn 
nach dem StrahlensChutzgesetz vorliegen" Diese Bewilligungen 
dUrfen nur erteilt werden, wel'Ul für den Schutz des Lebens 

·und der Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nach­
kommenschaft vor Schäden durch ionisierende Strahlen in aus~ 
reichen~em Maße Vorsorge getroffen wurde 0 

Die Auswahl von Standorten von solchen Lagerstätten s~ 
wie deren Errichtung und Betrieb sind nicht A\4fg~be des Bundes­
mi:r:dsterium für Gesundheit und Umweltschutz~ sondern nach dem 
VerUrsacherprinzip der Verantwortung derjenigen Unternehmungen 
zuzurechnenp bei denen solche Abfälle entsteheno Der Behörde 
obliegt in diesem Zusammenhang die staatliche Kontrolle der 
Errichtung und des Betriebes der Lagerstätteo· 

Wie in der Anfrage zutreffend ausgefilhrt wird; kommt 
. der Lagerung der Abfälle auch in Österreich zunehmend. Be­
deutung zUo Das Bundesministerium hält es folglichfUr seine· 
Pflicht 11 sich vorsorglich auf seine diesbezüglich.en Aufgaben 
im Sinne des Strahlenschutzgesetzesvorzubere:tteno 

_;rn.diesem Sinne ist auf folgendes hinzuweiseng 
Ein l;';rojektzur Komprimierungund Konditionierung von leicht .... 
Unci-inittelaktivem Abfall wUrde e:lngeieiteto Bei.diesem sollen 
die relativ .voluminösen radioaktiven Abfälle in einen.end~ 
lagerfähigen Zustand übergeführt werdenG Als Standort für 

diese Konditionteranlage ?rurde das Forschungszentrum der 
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Österreichischen Studiengesellschaftfür Atomenergie in 
Seibersdorf festgelegt .. Die Studiengesellschaft,an der 

die Republik,Österreichmit 51 P:rozent beteiligt ist~ wird 
als Betreiber für diese Anlage fungieren. Die Kosten sollen 
zunächst von der Österreichj.schen StudiengesellschaftfÜ!' 

Atomenergie mit entsprechender UnterstützUIlg d.er Republik 
Österreich aufgebracht UL~d in weiterP'T Folge durch GebUL~ren~ 
die den Verlu"'sachernradioakti ver Abfälle auferlegt werden, 
wieder hereingebracht "werdene ' .' .. ' 

Außerdem hat das Bundesministe~i\~ im Rahmen'eines 

Forschungsaaftrages eine Expertise darüber eingeholt~ nach 

welch.en Gesichtspunkt en der Stculdort einer Endlagerstätte 
zu beurteilen wäre o Diese Arbeit trifft weder eine Entscheidung 

co _.' " . ~ . ~ 

noch eine Vorentscheidung über den Standort der Endlager-
stätte, sondern determiniert lediglich eine Expertenmeinu..YLg 

.' über geologische Kri terienp die bei der Beurteilung von Stand .... 
. orten durch. die.kontrollierende und zur Genehmigung berufene 

, .. Behörde zu beachten s~nd. , j . 

" ~ . 

Die Expertise" hat auch' verschiedene Punkte des öster .... 
reichischen Territoriums an Hand solcher Kriterien Uibeurteilt'9.., 
Diese Punkte wurden von den beauftragten Experten ausschließlich 

für die Zwecke der Studie ausgewählt,. um an Hand konkreter 
Simulat.ionen die Praktikabilität der in der Expertise erarbei-

. . . . 

teten Kriterien zu testen Q . : 
.. :,': Obwohl eS'sich also um von Expert8.&.~ ausgewählte Test­
punkte handelt 9 die in keiner Weise der Standortwahl der für 

'die Endlagerung Zuständigen vorgreifen p ist z~'befürchtenp daß 
bei Bekann~gabe der Testpunkte in deren Um1creis~esorgnis der 

--:::Sevölkerungeintreten könnte g für die = das ergibt sich au.s 
dem Gesa~en "" keinerlei Ursache vorliegte> Ausschließlich aus 

'. 

diesen Überlegungen hat das Bundesministerium f~Gesundheit 
und Umweltschutz dem beauftragten Experten in dem Forschu-~gs­

auftragVerschVliegenheit über die Ergebnisse auferlegto Aus 
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demselben Grund wird auch das Btindesministerium:diese 
Expertise - im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Zweck­
forschungsvorhaben - nicht veröffentlichen. 

Zu den einzelnen Punkten der Anfrage teile ich folgendeö 
.. mit: 

!u1): 

:Eswurde eine n3tudieüber die geologische AuswahJ. von 
Standorten zur Endlagerung ,radioakti ver AbfH.lle (ERA) 1n 
Österreichtf in Auftrag gegeben" . 

Zu2)t 

Der Auftrag wurde demVizedirektor der Geologischen 
. Bundesanstalt inWien~ Dre Traugott crattinger, erteilt. 

Zu 3)g 

Diese Studie erbrachte geologische GesiChtspunkte,« an 
denen sich die Behörden bei der·Beurteilu.~ von Standort­
fragen zu orientieren haben werden', sobald Anträge um EI­

richtungs~und Betriebsbewillig\mgen von Endlager.stätten vor-
'liegen. 

Zu 4): 
p 

. ··Wie ich bereits in der Einführung dargelegt. habe,.helte 
... '... ich eine Veröffentlichung aus den dort angeführt'en Gründen 

, . 

für unzweckmäßig. Ich bin aber'gerne bereit; den anfragenden 
, . .:' Abgeordneten vertraulich· Eiilblick in die in meinem Ministerium 
, ,aufliegende Studie zu geben. . 

Zu 5): 

_.. ' :' Die .S,chlüsse aus diesen Untersuchungen wird das Ministerium 
ziehen, sobald Anträge auf ~tra.hlenschutzrechtlicheGenebmigullg 
-, .. 

der Errichtung und des Betriebes von Endlagerstätten für 

radioaktive Abfälle vorliegen. 
. , .. ~ ~ ... 

et .•.. 
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Zu 6) und 7)( 

'.' In meinem Bundesministerium liegen noch keine Anträge. 
um Errichtungs- und Betriebsbewilligu:agen von Endlagerstätten 
vor. Es ist daher derzeit nicht möglichg Aktionen zur be­
sonderenInformation der Bevölkerung bestimmter Gebiete zu 
unternehmen. 
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